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Oels, Den 30. März 1938

Volksabstimmuug und Wahl zum Großdeutschen Reichstag

1. Bekanntmachung der Wahl.
Die Gemeindebehörden machen spätestens drei Tage vor der

Wahl (»das ist der 7. April 1938) in ortsüblicher Weise bekannt
die Abgrenzung der Stimmbezirke, die Lage des Abstimmuugs-
raumes, Tag und Stunde der Abstimmung, außerdem daß die
Stimmzettel amtlich hergestellt und am Abstimmungstage im
Abstimmungsraume den Stimmberechtigteu ausgehändigt wer-
Den, ferner daß die Stimmabgabe in der Weise erfolgt, daß der
Stimmberechtigte, der die zur Abstimmung gestellte Frage be-
jahen will, unter dem vorgedruckteu Worte »Ja«, der Stimm-
berechtigte, der sie verneinen will, unter dem vorgedruckteu
Worte »Nein« in den dafür vorgesehenen Kreis ein Kreuz setzt.

Vordrueke für diese Bekanntmachung können in der Kreis-
blattdruckerei bezogen werden.

2. Stimmscheine.
Ueber die aus-gestellten Stimmscheine führt die ausstelleude

Gemeindebehörde ein Verzeichnis
Die Zahl der ausgeftcllten Stimmscheine hat jede Gemeinde-

behörde spätestens am Tage nach der Wahl dem Landrat an-
zuzeigcnx Fehlanzeige ist erforderlich.

3. Abschluß der Stimmlisten.
Nach § 22 Der Reichsstimmordnung bescheinigt die Gemeinde-

behörde nach Abschluß der Stimmliste, im allgemeinen also am
Vorabend lvor dem Wahltage oder am Morgen des Wahltages,
wieviel Stimmberechtigte in die Stimmliste eingetragen sind,
deren Namen nicht mit einem Vermerk »Stimmschein« oder
»St« versehen oder gestrichen wurde.

  

 

Personen, die in der Stimmliste mit dem Vermerk ,,behindert«
iDDer „b“_ bezeichnet sind (Geisteskrante, Straf- und Untersu-
«chungsgesangene nun.) sind in der Zahl der Stimmberechtigteu
nicht mitzuzählen

4. Abstimmungshandlung
Hierzu weise ich auf den Inhalt der Abstimmuugsuieder-

sehrift, die über den Ablauf der Abstimmung genaue Anwei-
sung gibt.
Für die Einrichtung der Abstimnmngsräume, Bereitstellung

der Stimmurnen usw. ist rechtzeitig Sorge zu tragen.

5. Wahlhilse.
Stimmberechtigte, die des Schreibens unkuudig oder durch

körperliche lLeideu behindert sind, ihre Stimmzettel eigenhändig
auszufüllen oder in den Umschlag zu legen und diesen dem Ab-
stimmnugsvorsteher zu übergeben, Dürfen sich im Abstimmungs-
raqu Beihilfe einer vom Abstimmungsvorsteher zugelassenen
Bertrauensperson bedienen.

6. Die Stinmizettelumschlägc sind, da sie zum rößten Teil
schon bei früheren Wahlen oder Abstimmungeu gegraucht wor-
den siud, sorgfältig darauf durchzusehen, daß sie leer sind. Ne-
Den Den neuen Umschlägen mit dem Hoheitszeichen des Reichs
werden auch Umschläge mit dem bisherigen Reichsadler ver-
wendet werdeu, wenn sie sonst einwansdfrei sind. Jedoch ist da-
für zu sorgen, daß im einzelnen Abstimmungsraum nur Um-
schläge der gleichen Art Verwendung finden.

7. Ergebnis der Abstimmung. « '
Um auch nach außen darzutun, daß die Abstimmungshand-

lung und die Ermittlung des Ergebnisses in einwandfreier
Weise vorgenommen wird, muß besonderer Wert daraus gelegt
werden, daß sich die Tätigkeit der Abstimmungsvorstände und
die Feststellung des Wahlergebuisses in voller Oe fentlichkeit
vollzieht. Die Abstimmungsvorstände sind hierauf besonders
aufmerksam zu machen.

8. Meldung des Abstimmungsergebnisses.
Das Abstimmungsergebnis muß sofort nach Feststellung

durch die Gemeindebehörde fernmündlich Nr. 511 dem Land-
ratsamt gemeldet werden — Fernsprecher Oels Ich erwarte,
daß die Feststellung des Ergebnisses nach Abschluß der Wahl-
handlung mit der größten Beschleunigung erfolgt und anschlie-
ßend sofort hierher gemeldet wird.
Bei der Uebermittlung des Ergebnisses ist außer den Zahlen

über die abgegebeneu Ja- und ein-Stimmen und ungültigen
-
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Stimmen auch die Zahl der Stimmberechtigten anzugeben. Zur
Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten muß ermittelt
werden

n‘) Die Zahl der in Der Stimmliste (-Stimmkartei) eingetrage-
nen Stimmberechtigteu tabzüglich derer, die einen Stimm-
scheiu erhalten haben),

h) Die Zahl der Stimmberechtiqten, die auf Grund
Stimmscheinen abgestimmt haben.

Diese beiden Zahlen werden in jedem Stimmbezirt vom Ab-
sttntmungsvorstand festgestellt unD in Die Abstimmnngsnieder-
schrtft eingetragen. Die Abstimmunqsrwrstände haben ldiese bei-
den Zahlen bei der Meldung des Abstinmmngsergebnisses mit-
anzugeben.

DUII

Jm Besonderen.

.\. Die Meldung über das Wahlergebnis muß folgende Zah-
leuangaben in nachstehender Reihenfolge enthalten:

1. Abstimmungsergebnis («Stimmzahlen)

a) Zahl der giiltigen Ja-Sstimmen

h) Zahl der giiltigeu Vieittsctitnnienn.» g.

Gesamtzahl der gültigen Stimmen

e) Zahl der ungültigen Stimmen .

Gesamtzahl der ungültigen Stimmen

2. StimmberechtigtenzahL

a) Zahl der in der Stimmlifte (Stimmkartei) eingetrage-
neu Stnnmberechtigten abzngl. derer, die einen Stimm-
schein erhalten haben . .

h) ahl der Stimmberechtigten, die auf
rund von Stimmscheiuen abge-

stimmt haben

e-) Gesamtzahl . . .

Ich werde den Gemeindebehörden für die Form der Mel-—
dung einen besonderen Vordruck noch zugehen assen.

9. Die vollzogene Abstimmungsniederschrist ist nebst Anlagen
(Stimmzettel, iiber Deren Gültigkeit oder Ungültigkeit beson-
ders Beschluß gefaßt werden mußte), sofort nach der Wahl durch
besonderen Boten (oder Eilboten auf dem Postwege) an mich
einzusendeiy so daß sie bestimmt am Montag, dem 11. April
1938, hier eingeht. Am Dienstag, den 12. April d. J» hier
nicht eingegangene Wahlniederschrtften müßte ich durch beson-
deren Boten auf Kosten der Gemeinde abholen lassen.
Auf sorgfältige nnD vollständige Ausfertigung nnd Vollzie-

hun« (Unterschriften des Abstimmnngsvorstandesl der Nieder-
schri t ist zu achten.

Die bei der Wahl (·Abstimmnng) abgegebenen Stinnnzettel
und Stinnnscheine sind bei der Gemeindebehörde verpaclt nnd
versiegelt anf«u«bewahren, bis die Wahl für gültig erklärt wor-
den ist und i re Vernichtung zugelassen ist. ,
Die Stimmzettelumschliige sind alsbald nach der Wahl (.fpä-

testens bis zum 17. April 1938) an mich zurückzuseuden laus-
genommen Die von Oels, Berustadt unD Saerau).
Die erforderlichen Wahldruck achen werden den («ks)emeindebe-

hör-den in den nächsten Tagen durch die Post zugehen. Sollten
sie bis Sonnabend, den 9. April, nicht in Händen einer Ge-
meinde fein, ist hier sofort Nachfrage zu halten.

Der Landrat

L els, den 31. März 1938

Wehriiberwachung

I. Jm Frieden wird die Wehrüberwachuug für die in Wehr-
iiberwachung stehenden Personen nach § 19 des Wehrgesetzes
wirksam fiir:
a.) Die als Freiwilli e der Wehrmacht, des d)ieichsarbeitsdien--

stes oder der H: erfügungstruppe angenommen sind,
die zur Musterung heranstehenden Jahrgänge nach der po-
lizeilichen Erfassung,
die bei der Musterung der Ersatz-Reserve 1 zugeteilt find
oder ,urückgestellt sind,
die i eferbe I, II unD Die Landwehr I einschließlich der
Personen, die sich über das wehrpflichtige Alter hinaus
freiwillig der Wehrmacht zur Verfiigun gestellt haben,

e) Die Ersatz-Reserve II unD Die Landwegr II, solange sie
eine Mobilmachuugseinteilnug haben,
die tauglichen bzw. bedingt tauglichen Er atz-Reservisten II
Der Jahrgänge 1910——1912 stehen in ehrüberwachung,
auch wenn sie keine Mobilmachungseinteilung haben,

 

Abtlg. Wehr-.

h)

e)

d)  

1‘) Die Ersatz-Reserve II/F, Die als Förderuncäsbediirftige nur
zum Reichsarbeifsdienst herangezogen wer en, bis zu Ab-
leistung des Reichsarbeitsdieustes oder solange sie eine Mo-
bilmachungseinteilung haben,

11. Jm Frieden wird die Wehrüberwachung nicht wirksam
bei den Wehrpflichtigeu D. B., -

n) Der Ersatz-Reserve II nach der Musterung, der Land-
mehr II, wenn sie keine Mobilmachnngseinteiluug haben,
außer den Ersatz-Reservisten II Der Geburtsjahrgänge 1910
bis 1912 (siehe»Ziffer Ie),

b) der Nichtgedienteu der Geburtsjahrgänge 1901 bis 1909,
Die feine Mobilmachungseiuteilung haben.

Im Kriege wird die Wehrüberwachuug auch auf Die in Ab-
satz IIu und h genannten Wehrpflichtigen D. B. ausgedehnt,
ferner auch auf Die Personen, die wegen Wehruuwürdigkeit
ausgeschlossen finD. _
Da ein großer Teil der Wehrpflichtigen die Au- bzw. Ab-

meldung bei den Wehrersatzdieuststellen unterläszt, ersuche ich
« die polizeilichen Meldestelleuleiter, den Wehrpflichtigen D. B
« die polizeiliche Abmeldung erst dann auszuhändigem wenn „im
. Wehrpasz auf Seite 41 die An- bzw. Abmeldung der zustan-

diaen Wehrer-fatzdienststelle eingetragen ist oder wenn sie eine
· Abmeldebescheinigung der Wehrersatzdienststelle vorzeigen kön-
- neu.

Meldet sich ein zugezogeuer Wehrpflichtiger D. B. bei der
polizeilichen Meldebehörde ohne Anmeldevermerk im Wehrpasz
Seite 41, so wird ersucht, den Wehrpflichtigen zu belehren, daß
er umgehend den Wehrpaß an das Wehrmeldeamt zur An-

« melduug zu iibersenden hat.
Ferner sind die Arbeitgeber auzuweiseu, Die Arbeitnehmer

zur An- nnd Abmeldung anzuhalten. Vielfach ist es vorgekom-
' meu, dasz sich Melker schon längere Zeit in ihrem neuen Wohn-
. ort aufgehalten haben, ohne sich anzumeldeu

dienst- nnd wehr-
und Ummeldnng
eingehend zu be-

Jch ersuche die Herren Bürgermeister, die
pflichtigeu Gemeindemitglieder auf die Ab-
erueut hinzuweisen und die Bestimmungen
achten.

Nichtbeachtung der Meldevorschriften wird gemäß § 8 der
Verordnung iiber Die Musterung und Anshebuug vom 7. 4.

v" (RGV1. 1 Seite 409) mit Geldstrafe vzm Haft beftraft.190‘

Der Landrat

 

Der Reichs- nnd Preuszische
Minister des Innern

Nr. V W ‚11 1./38
9454. Berlin, den 25. März 1938

Schnellbrief

Betrifft: Sammlungen aus Anlafz der Reichstagswahl 1938

Aus gegebener Veranlassung weise ich im Einvernehmen
mit dem d)ieichsschatzmeister der NSDAP darauf hin, daß für
die Vorbereitung der Volksabstimmung und der Reichstags-
wahl am l(). April 1938 Genehmignngen zur Durchführung
von Sammlungen oder sammlungsähnlichen Veranstaltungen
nicht erteilt worden finD. Es dürfen daher keine Sammlungen
unD sammlnngsähnliche Veranstaltungen stattfinden.

Wer von sich aus einen Beitrag für Wahlzwecke leisten will-
kann solche Spenden unmittelbar dem zur Entgegennahme die-
ser Spenden ausschließlich befugten klieichsschatzmeister der
NSDAP ans das Konto Reichsleitnng der NSDAP Nr. 4444
bei der Bayerischeu Gemeindebank in München unter dem
Kennwort »Reich"stagsswahl 1938“ überweisen.
Ich ersuche, dafür Sorge zu tragen, »daß bereits begonnene

Sammlungen eingestellt unD be-abfichtigte Sammlungen nicht
mehr durchgeführt “werben. Bereits gesammelte Beträge sind
auf das vorgenannte Konto zu überweisen.

In Vertretung:

gez. Pfundtner

Abtlg Wehr. Oels, den 29. März 1938

Einftellung landwirtschaftlicher Hilfsträfte als Freiwillige
im Herbst 1939

Der Kommandeur der II. Abteilung Art-Regt 28 Schweid-
nitz weist in einem Schreiben vom 25. D. M. darauf hin, dafz
Bewerbungen landwirtschaftlicher Hilsfskräfte um Einstelluug
als Freiwillige im Herbst 1939 nur bis spätestens 5. Juli 1938
vorgenommen werden können.
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Es empfiehlt sich daher, die Einreichung von Einstellimgsau-
trägen so zeitig wie möglich vorzunehmen, damit der Abschluß
des Annahuieverfahreus termingeiuäß eingehalten werden kann
und die Bewerber auch wirklich die Gewähr dafür haben, daß
ihre Einstellung zu dem genannten Zeitpunkt erfolgt.
Jch ersnche die Herren Bürgermeister, dies in geeigneter

Weise den Gemeindemitgliederu zur alsbaldigeu Kenntnis zu
bringen.

Der Landrat

Der Reichs- und Preußische
Minister des Innern
V W II 8/38
9453. B erlin, den 28. März 1938

Betrifft: Sauunlnngen für Oesterreich
Zur Linderuug der Not im befreiten Oesterreich werden die

Sammlungeu des Winterhilfswerks des Deutschen Volkes bis
zum 10. April 1938 fortgeführt. AusschlieJlich der Reichsbe-
auftragte für das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes ist be-
fugt, Sammluugen für Oesterreich durchzuführen.

Alle anderen Sammlungeu für Oesterreich sind untersagt.
Soweit solche Sammlungen von anderen Stellen durchgeführt
werden, sind sie unverzüglich einzustellen. Bereits gesammelte
Geld- und Sachspendeu sind dem zuständigen Gaubeauftragten
für das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes zur Verfügung
zu stellen.

Jn Vertretung:
gez. Pfundtuer

L. III. Oels, den 28. März 1938

Invalidenversicherung

Erstaung der Hälfte der Beiträge siir weibliche Versicherte
bei der Eheschließung

Nach § 1309 a der Reichsversicherungsordunug in der Fas-
sung des Gesetzes vom 21. 12. 1937 wird einer Versicherten
auf ihren Antrag die Hälfte der Beiträge erstattet, die für die
Zeit vom 1. 1. 11924 bis zum Ende der Woche entrichtet sind,
in der der Antrag gestellt ist. Voraussetzung ist, daß die Au-
wartschaft erhalten und spätestens 2 Jahre nach der Eheschlie-
ßung die Wartezeit nach § 1262 Abs. 1 erfüllt ist. Erstattet
werden nur solche Beiträge, aus denen die Anwartschaft erhal-
ten ist. Die §§ 1544a——1544n gelten entsprechen-d  

Der Anspruch verfällt, wenn er nicht biuuen 3 Jahren nach
der Eheschließung geltend gemacht wird. Die Erstattung schließt
weitere Ansprüche aus den bisher entrichteteu Beiträgen aus.
Beiträge können nur erstattet werden, wenn die Ehe nach dem
3.1. 12. 1937 geschlossen wird. Die Voraussetzungen für die
Beitragserstattuug sind also:

1. Nachweis der Eheschließuug nach dem 31. 112. 1937,

2. Nachweis, daß die Wiartezeit erfüllt nnd die Anwartschaft
aufrechterhalthu ist.

Die Wartezeit dauert 260 Beitragswocheu. Sind weniger als
260 Beitragswochen auf Grund der Versicherungspflicht zurück-
gelegt, so dauert die Wartezeit 520 Beitragswochen.

Antragsformulare auf Erstattung der Beiträge können beim
Versicherungsamt Oels augefordert werden.

Der Vorsitzendc des Versicherungsamtes

Oels, den 28. März 1.938

Invalidenversicherung

Nach § 35 des Gesetzes über den Ausbau der ?)ieutenversic·he-
ruug vom 21. 12. 1937 ist für die Pflichtversicherung ab 4. 4.
1938 eine weitere Beitragsklasse 1X eingeführt. Die bisherige
höchste VIII. Beitragsklasse gilt nur noch bis zu eitlem wö-
chentlicheu Arbeitsverdienst von 48 RM. Bei höherem Ver-
dienst sind Beitragsmarkeu der IX. Klasse zu 2,7() RM zu ver-
wenden.

Für die freiwillige Höherversicheruug gilt, wie bisher, die
Klasse X mit einem Beitrag von 3 RM.

Der Vorsitzende des Versicherungsamtes

L. III.

Bekanntmachung

betr. die Herstellung und das Austragen und Ausfahren leicht

verderblicher Konditorwaren an Sonntag-en

Auf Grund des § 7 des Gesetzes über die Arbeitszeit in
Bäckereien nnd Konditoreieu vom 29. Juni 1936 (RGBl. I
S. 521) und des Artikels 2 der dazu ergangenen Durchfüh-
rnngsverordnuug vom 30. Juni 1936 (RsG-Bl. T S. 527) be-
timme ich für den Umfang des Regierungsbezirks Breslau
olgeudes:

1· Leicht verderbliche Kouditorwaren dürfen an Sonntagen
in der Zeit von 8 bis 10 Uhr hergestellt werden.

  -._...._.‚ - . .- .- - »-
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2. Das Aus-tragen nnd Ausfahren von leicht verderblichen
Konditorwaren darf während der für den Verkauf von
Konditorwaren in Konditoreien freigegebenen zwei Stun-
den erfolgen.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf den Oster-
sonntag und den Pfingstsonntag sowie auf den Nenjahrstag,
den nationalen Feiertag des deutschen Volkes (1. Mai) und
den 1. nnd 2. Weihnachtsfeiertag, wenn diese Feiertage auf
einen Sonntag fallen.
Die sonstigen Bestimmungen des angezogenen Gesetzes und

der Durchführnngsverordnnng wer-den von dieser Bekanntma-
chung nicht berührt.
Meine Anordnung vom 11. Mai 1933 (Regierungsamtsblatt

Seite 158) wird aufgehoben.

Breslan, den 26. Februar 1938

Der Regierungspräsident

L els, den 26. März 1938

Veröffentlicht

Der Landrat

G. A. 2. 1. (b).

 

An die Herren Bürgermeister mit der Bitte um öffentliche
Bekanntgabe.

Vorübergehende Benutzung von ungekörten Vatertieren
in Seuchengebietcn

Grundsätzlich ist nach den neueren Bestimisnnngen das Decken
von Kühen und Sauen bei den öffentlichen St—ationen, soweit
sie innerhalb von Sperrgebieten liegen, statthaft, wenn die be-
treffenden Tiere zur Station gefahren werden. Es besteht also
für sämtliche Betriebe, deren Bestände von der Seuche noch
frei sind, keinerlei Veranlassung, ungekörte Vatertiere zu be-
nutzen. Sollte das trotzdem später nachgewiesen werden, so kön-
nen die betreffenden Betriebe vor Weiteruugen nicht geschützt
werden.

Diejenigen Betriebe, welche selbst von der Seuche befallen
sind, können mit ihren Tieren selbstverständlich nicht zur öffent-
lichen Station ziehen. Hier ist die vorübergehende Benutzung
ungekörter eigener Vatertiere ausnahmsweise statthaft. für
diese Betriebe empfiehlt es sich jedoch, um hierüber später tie-
chenschaft abgeben zu können,

1. eine Bescheini ung des Kreistierarztes ausstellen zu lassen,
wielange die Seuche im Betriebe gedauert hat,

2. den öffentlichen Bullen- oder Eberhaltern der Ortschast
bekanntzugebein daß sie während der vergangenen Seu-
chenperiode dieses oder jenes weibliche Tier durch einen
eigenen ungekörten Bulleu haben decken lassen. (Für Seu-

chenbetriebe, die über einen eigenen gekörteu Bulleu oder Eber
verfügen, ist das selbstverständlich nicht notwendig·)..

Jch mache ausdrücklich darauf aufmerksam, daß diejenigen
Betriebsleiter, die bei etwaigen späteren Deckscheinkontrolleu
über genaue Unterlagen für das Decken ihrer weiblichen Tiere
nicht verfügen, nach wie vor wegen Schwarideckerei belangt
werden müssen und daß hieraus hohe Strafen stehen.

Der Leiter der Körstelle für den Kreis Oels

Ackermann

L. 4. Oels, den 29. März 1.938

Die Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe

Der Landrat

Oels, den 31. März 1938

Viehfeuchenpolizeiliche Anordnung

Die Maul- und Klanenseuche ist amtstierärztlich neu festge-
stellt worden:

am 26. 3.1938 in «Großgraben,
am 28. 3. 1938 in Neudorf b. W,
am 29. 3. 1938 in Dörndorf, Giitwohne Mir-kau, Spahlitz-

Gänseberg, Klein-Weigelssdorf, Lauben, Schmollen, Lorke-
mühle, Kunersdorf-Miihldorf, Klein-Ellgnth, Alt-Ellgnth,

am 31. 3. 1938 in Wilhelminenort, Kleiii-81Jiiihlatschiitz, Kn-
fiexsdorfEandhäusey Klein-Ellguth, Kraschen und Bern-
ta t.

Zum Sperrbezirk habe ich die Ortschaften bin). Ortsteile:
Großgraben mit Ausnahme der Kolonien, Neudorf b. J.,
Gutwohne, Mirkau, Gänseberg, Klein-Weigelsdorf, Lau-
ben, Schmollen, Lorke, Mühldorf, Klein-Ellguth, Alt-Ell-
gut von Pontwitz bis zum Sägewerk Steiner ohne das Ge-

L. 4.  

höft, Wilhelniinenort bis zum Bürgermeister ausschließ-
lich, Kleiii-I9Jiühlatschütz, Kunersdorf, Klein-Ellguth, Kra-
schen nnd Bernstadt

erklärt.

Das Beobachtungsgebiet bilden:
der restliche Teil des Ortes Alt-Ellguth, der restliche Teil
des Ortes Wilhelminenort.

Für die Sperr- und Beobachtungsgebiete gelten die Bestim-
mungen meiner viehsenchenpolizeilicheu Anordnung vom 6. 1.
1938, Kreisblatt Seite 1 und 2. »
Die Abheilung der Maul- und Klauenseuche ist unter dem

Rindviehbestande des Bauern Seelig in Gutwol)ne, des Land-
wirts Hoffmann in Klein-Waltersdorf, des Landwirts Zappe
in Stampen, des Landwirts Ullmann in Fürsten-Ellguth, des
Bauern Heider in Sadewitz festgestellt nnd die Desinfektion ab-
genommen worden. Die Sperre über die Orte ist aufgehoben.

Der Landrat

Oel s, den 28. März 1938

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung

Nach amtstierärztlicher Feststellung ist der Zuchtbulle des
Landwirts Raabe in Karlsburg an Bläschenausschlsag des
Rindviehs erkrankt. Damit sind sämtliche Rinder des Bestan-
des wie auch die Bestände der Besitzer Weigelt nnd Züch -
ner in Karlsburg, ans denen Kühe von dem Bulleu gedeckt
worden sind, der Seuche verdächtig.
Zur Vermeidung der Weiterverbreitnng der Seuche wird auf

Grund der §§ 244 und 245 der Ausführungsbestinminngeu
zum Biehfeucheugefetz folgendes angeordnet:

Sämtliches Riudvieh der Bestände von Rsaabe, Weigelt und
Züchner in Karlsburg darf solange nicht zur Begattung zu-
gelassen werden, bis die vollständige Abheilun· und Unverdäch-
tigkeit des Bestandes amtstierärztkich festgestelt worden ist.

Ein Wechsel des Gehöfts durch die kranken oder der Seuche
verdächtigen Tiere darf ohne polizeiliche Genehmigung nicht
erfolgen.
Wird die Genehmigung zur Ueberfiihrung in einen anderen

Polizeibezirk erteilt, so ist die Ortspolizeibehörde des Bestim-
inungsortes von dem (Eintreffen der Tiere rechtzeitig zu benach-
richtigen.

Der Landrat

Oels, den 31. März 1938

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung

Meine viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 26. Januar
. S. — Kreisblatt Seite 15 — über die Beschränkung der

Wochenmärkte ändere ich in der Weise ab, daß künftig vom
Besuch der Märkte nur Personen und Tiere aus lverseuchten
Ge öften ausgeschlossen sind.
Zur Behebung wirtschaftlicher Notfälle gestatte ich in den

Sperrbekirken das Decken von Kühen und Sauen bei den im
Orte befindlichen Deckstatioucu.

Die Genehmigung erfolgt unter der Voraussetzung, daß der
Vatertierhalter mit der aniihrung einverstanden ist und der
Transport der Tiere mittels Wagen erfolgt. Das Decken in
verseuchten Gehöften, das Zufiihren iaus verseuchten Gehöften
wie auch aus anderen verseuchten und unverseuchten Orten
bleibt dagegen nach wie vor verboten.

Der Landrat

L. 4.

L. 7. Oe l s, den 24. März 1938

Behandlung der Anträge auf Erteilung von Führerscheinen
der Klasse IV

Nach § 4 sder Verordnung über die Zulassung von Personen
nnd Fahrzeugen zum Straßenverkehr vom 13. November 1937

« i O — (RGBl. I Seite 1215) ist für alle Arten von
Kraftfahrzengen eine Fahrerlaubnis (Führerschein) erforder-
lieh. Die bisher führerscheinfreien Kleinkrafträder mit einem
Hubranm bis zu 200 Kubikzentimeter nnd Kraftfahrzeuge mit
nicht mehr als 20 Kilometer je Stunde Höchstgeschwindigkeit
sind am 1. Oktober ebenfalls führerscheiupflichtig.

Um einen übermäßigeu Andrang kurz vor dem 1. Oktober
1938 zu vermeiden, find die Anträge auf Erteilung der Fahr-
erlaubnis möglichst schon jetzt, und zwar bei den Ortspolizei-
behörden zu stellen. Den Anträgen ist ein amtlicher Nachweis
über Ort nnd Tag der Geburt (Geburtsurkunde) und ein Licht-

—Qt
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bild des Antragstellers (Brustbild in Größe von 52/74 Milli- Die so eniannte stille FisiJerei ein«chließlich des Fischfangs
meter ohiielKopfbedecknug und ohne Abzeichen) beizufügen. mit der gandan el ist während der skrühjahrsfchonzeit gestat-
Die Ortspolizeibehörden haben zunächst Zu ermitteln, ob Be- tet. Geräte der 4stillen Fischerei sind olche, die weder gezogen
denken lgegen die Zulassnng des Antragstellers zum Führen von noch gestoßen werben. Die Spinn- und Schleppangeln sind als

)Kraftfa rzeugen vorliegen (z;»B.fwegen schwerer Toder wieder- bewegte Geräte verboten.
holter Ver-gehen gegen die Otra gesetze, swegen 9 eigung zuni, ; « - » , . » « -
Trunke, wegen Roheitsvergeheu, ferner wegen körperlicher ober! B 1 « 51a u- den u· *JJEarÖ 19‘38' . l" « VH' 9h. 007/38“
geistiger Mängel its-w.), und die Anträge alsdann sofort an; Der Regierungspräfident
mich emzureichen. ; Landwirtschaftliche Abteilung

Antragsvordrucke sind von den Ortspolizeibehörden hier im JI 3« O e13, ben 26. März 1938
Zimmer 24 gegen Entrichtung von 0,10 RM je Stück in Emp- » ·
fang zu nehmen. Die Prüfung der Bewerber der Klasse IVf ßeroffentltcht
erfolgt in der Stadt Oels durch den Bürgermeister als O.P.B. . Der ßanbrat
nnb für die übrigen Ortschaften nach besonderer Anweisung.
Die Ortspolizeibehörden nnd Bürgermeister ersuche ich, diese .- n , .. «

Verfügung sofort ortsüblich bekanntzumachen I'“ 3‘ « Us- ben 2"" Mord 1938
Der Landrat Trigonomettischc Vermessuugen

Der Präsident des Reichsaintes für Landesaufnahme teilt
mit, daß im Laufe des Monats April dieses Jahres nach-

SBetanntmachnng betr. Fischschonzcjk stehende Beamte: Reg.-Vermessungsassessor Hopcke und Fi-- D. » F . . . .Gemäß § 14 Der fljoliseiberorbnnng zum Fischereigesetz (Fi- scher, «ipl. Ing Lngler und die techn. Inspektoren
. » » . . - , . » . Sch rolle nnd Weiß im Kreise Oels zur Vornahnie trigo-

ichereiorbnnng) Dom 29' J)iar5 1917 (Amtsbla« Smc 1‘5) Ietze uometrischer Vermessungen eintreffen werden. Ich bitte, die
ich i?" Cfinbernehinen mit dZZU Hsrrn .Obcrfi«sch.mcistcr die.dies- “Beamten, die sich durch einen offenen Ausweis des Herrn Mi-lahmge ärnhlahräichonöett sur Fische m ben nicht Der ‘Ißniter: nisters des Innern zugleich für den Prenßischen Minister für schonzeit nnterliegenben ßinnenge‘mgfiern feft LD..F answeisen werden, bei ihrem Vorhaben in jeder Weise

von Freitag, den 15. April 1938, 6 Uhr, zu Unkekskützcn·
bis Donnerstag, den 26. Mai 1938, 18 Uhr, Der Landrat
einschließlich „_—

Der Landtat
als Leiter des Kreiskommunalverbandes

Bekanntmachungen anderer Behörden

Der Vorsitzendc
des Grundsteucrausschusses

Gesch.-Nr. VI H.
sPreußisches Katasteramt)

Oels, den 31. März 1938

Die im Kreisblatt Nr. .13 auf Seite 43 erschienene ,,Vekannt-
machung vom 19. 3. 1938 betr. Haiiszinssteuer — Mieterstun-
dung« ist als überholt anzusehen.

Weiteres wird in Kürze bekanntgegeben.

N e n m a n n , Vermessnngsrat

B reslau, den 29. März 1938
Flug-haer

Wetterbericht dies Reichswetterdienstes Breslau-Flngshasen

Ausgegeben am 29. März 1938

lNachdrnek auch mit Quellenangabe verboten!)

Im ersten Teil der vergangenen Woche (23.—29. 3. 1938)
war es vorwiegend heiter und für die Jahreszeit erheblich zu
warm. Am Tage wurden -L)öchstteniperaturen von 20 Grad er-
reicht. In dem zweiten Teil kam es zu einem durchgreifenden
Witterungsumschlag. Ariktische Meereskaltluft drang in Schle-
Eigen ein nnb brachte beträchtliche Abkiihlung mit Schnee- und
. egenschauern.
Auch im kommen-den Vorhersagezeitraum (3(). 3. bis 5. 4.

1938) wird das Wetter stark veränderlich bleiben. Kurz dau-
ernde lWarmluftvorstösze swerden vorübergehend Milderung und
niederfchlagsreiches Wetter bringen. In den rasch nachfolgen-
den Kaltluftmassen wird es anfangs zu Schauern nnd später
zu zeitweise heiterem Wetter mit Nachtsrösten kommen. Im all-
gemeinen bleibt also das Wetter unbestänsdig und für die Jah-
reszeit zu kühl.
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